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I. Einleitung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne nutze ich die Gelegenheit für einen Gedankenaustausch 

mit erfahrenen juristischen Praktikerinnen und Praktikern des 

Datenschutzes in den Unternehmen.  

Beim nächsten Mal sehen wir uns dann hoffentlich wieder       

direkt. 

 

 
II. Evaluierung der DSGVO ist nicht alles 

Wenn wir über Evaluierung der DSGVO sprechen, dürfen wir 

die vielfältigen globalen Veränderungen nicht außen vor lassen, 

die auf den Schutz personenbezogener Daten einwirken.   

Sonst machen wir es wie ein Autohersteller, der sich mit Hin-

gabe der Digitalisierung des Autos widmet und dabei nicht be-

merkt, dass die Zeit des Verbrennungsmotors zu Ende geht. 
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Die komplexen Zusammenhänge im Zusammenhang mit 

der Evaluierung der DSGVO möchte ich an drei Punkten 

verdeutlichen: 

 
1. Der Aufstieg Chinas mit allen technologischen, ökonomi-

schen und politischen Folgewirkungen. 

2. Die in der Corona-Krise weiter gewachsene Macht der 

US-Konzerne in der Digitalen Revolution.  

3. Die Covid-19-Krise mit ihren noch nicht absehbaren Her-

ausforderungen und Langzeitwirkungen. 

 

 China und die Digitale Revolution der Unfreiheit 

Hier regiert eine immer autoritärere Partei mit allumfassender 

staatlicher Lenkung und zugleich einer hochkompetetiven Pri-

vatwirtschaft. Genau da liegt der Unterschied zur kollabierten 

sowjetischen Kommandowirtschaft. 

Die chinesischen Betriebe stehen auch untereinander in einem 

gnadenlosen Wettbewerb. Sie müssen sich aber stets den     
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politischen und strategischen Vorgaben und Zielen von Staat 

und Partei unterordnen. 

 
Im Sommer 2017 hatte Staats- und Parteichef Xi Jinping ange-

kündigt, China bis 2030 zur KI-Supermacht aufbauen zu wollen. 

Die Regierung hat dazu milliardenschwere Förderprogramme 

aufgelegt. 

KI gilt dort als Wunderwaffe für wirtschaftliche Expansion und 

die effektivere Ausgestaltung und Sicherung der autoritären 

Herrschaft.  

Auch das Projekt einer „digitalen Seidenstraße“ mit einem chi-

nesisch dominierten Blockchain-Ökosystem und eine chine-

sisch kontrollierten digitalen Währung zahlt hier ein.  

Das ist die Definition von Dual Use made in China. 
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Beim Projekt Totalüberwachung hat es China viel leichter als 

Europa. Daten über alle und jeden zu sammeln, und auszuwer-

ten, ist dort kein Problem.  

Diese riesigen Datenmengen nutzen chinesische Unternehmen 

als Turbo-Kraftstoff u.a. für die Weiterentwicklung der Künstli-

chen Intelligenz. Hier hat das Reich der Mitte einen Vorsprung 

im Bereich der Anwendung von KI-Technologien gegenüber eu-

ropäischen Anbietern erreicht. 

 
Wirtschaftswachstum auf Kosten von Grundrechten kann 

aber für Europa nie eine Lösung sein! 

Die DSGVO und die Prinzipien, auf denen sie beruht, helfen, 

solche Ansätze im Keim zu ersticken. Das funktioniert aber nur, 

wenn sich die DSGVO als Regulierungskonzept bewährt und 

dadurch eine hohe Akzeptanz bei allen Beteiligten erzeugt. 

Außerdem muss es für die europäische Forschungspolitik hei-

ßen, datenschutzfreundliche Alternativen im Bereich der KI und 
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anderer digitaler Innovationen zu fördern. Als das Gegenmodell 

„Made in Europe“ 

 

 Die wachsende Macht der US-Konzerne 

Apple, Google, Facebook, Microsoft und Amazon  waren schon 

vor der Corona-Krise die teuersten Unternehmen der Welt. 

Sie verfügen über Finanzressourcen und Datenmassen, mit de-

nen sie Einfluss ausüben und sogar technologisch innovativere 

Konkurrenten verdrängen können.  

Um hier Grenzen zu setzen, wird auch die Zusammenarbeit von 

Wettbewerbsschutz und Datenschutz immer wichtiger werden. 

Die Macht dieser Unternehmen beschränkt sich längst nicht 

mehr – wie vielfach angenommen – auf direkte wirtschaftliche 

Belange wie personenbezogene Werbung etc. Amazon ver-

drängt zunehmend den lokalen Einzelhandel und auch der digi-

tale Schub durch Bestellsysteme und Videokonferenzen etc. 

nützt überwiegend den US-Marktführern.  
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Gerade deshalb muss sich Europa auch als Antwort auf die 

die aktuelle Krise technologisch endlich emanzipieren.  

 

Dabei ist die Nachfrage nach datenschutzfreundlicher IT so 

groß wie nie zuvor. Der europäische Markt hat hier eine Gele-

genheit, mit eigenen Angeboten ein Benchmark und damit auch 

die Konkurrenz unter Zugzwang zu setzen. Am Ende könnte ei-

ne für die Verbraucherinnen und Verbraucher bessere Ange-

botspalette stehen, aus der sie wählen können.  

Leider sind die hiesigen Angebote spärlich gesät. Es kommt mir 

ein wenig vor wie bei der Elektromobilität und bei der Bio-

Landwirtschaft: Auch hier wächst die Nachfrage zahlungs-

kräftiger Kunden viel schneller als das Angebot in Deutschland 

und Europa, weil manche Unternehmen hier noch mit den 

Jammern über die Vorgaben beschäftigt sind.   
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Was aber kann in dieser Situation der Datenschutz tun, um 

diese für Europa negative Entwicklung zu beenden? 

Als Erstes müssen die europäischen Aufsichtsbehörden das in 

der DSGVO geregelte Verfahren der Zusammenarbeit im Euro-

päischen Datenschutzausschuss besser nutzen. 

Datenschutzverstöße müssen zeitnah und so effektiv wie 

möglich von der zuständigen federführenden Behörde ge-

ahndet werden, einschließlich der Verhängung von Buß-

geldern.  

Nur so besteht die Chance, globale Technologie-Konzerne auf 

die Einhaltung der europäischen Spielregeln zu verpflichten und 

Raum für europäische Konkurrenten zu schaffen. 

Es ist nicht akzeptabel, das nach zwei Jahren Scharfstellen 

der DSGVO in keinem der wichtigen Verfahren gegen die 

großen US-Datenverarbeiter eine Entscheidung auch nur 

ansteht.  
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 Die Corona-Krise und der Datenschutz 

Die Herausforderungen für den Datenschutz sind durch die 

Pandemie noch größer, noch dringlicher geworden.  

Corona ist in vielen Bereichen, auch bei der Digitalisierung 

und dem Datenschutz, zu einem Prozessbeschleuniger ge-

worden. 

Was die Klagen aus der Wirtschaft über zu viel Bürokratie als 

Hindernis für den Wirtschaftsaufschwung nach der Krise an-

geht, ist diese Debatte nicht neu.  

Sie begleitet die DSGVO seit ihrer Entwicklung. Sie ist meist frei 

von empirisch belegbaren Fakten.  

Von den unterschiedlichen Interessengruppen werden aktuell 

ihre alte Forderungen (weniger Datenschutz, Abbau von Klima-

schutz, neue Steuervorteile etc.) hervorgekramt.  

Auch die greise Frikadelle aus der letzten Saison wird dann 

noch als Elixier des Wirtschaftswachstums angepriesen.   
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Ich sage das jetzt nachdrücklich in die Richtung erfahrener 

Unternehmensjuristinnen und -juristen: 

Zukunftsgewandt und nachhaltig sind solche Forderungen 

nicht.  

Ganz im Gegenteil. 

Ich wäre Ihnen dankbar, bei aller berechtigter Kritik an manchen 

Punkten der DSGVO, ihre Unternehmensleitungen von einem 

solchen Roll Back zu warnen und nach vorne zu blicken! 

Machen Sie lieber deutlich, welche Chancen sich ergeben, end-

lich mit datenschutzfreundlichen Lösungen zu punkten.  

Ich gebe Ihnen Brief und Siegel darauf, dass Produkte, die 

den Anforderungen des Datenschutzes nicht entsprechen, 

wie Blei in den Regalen liegen bleiben werden. Und es kann 

teuer werden, auch bei der Nutzung datenschutzwidriger     

Produkte auf einmal schnell umstellen zu müssen. 
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Ich nehme ein ganz praktisches Beispiel aus dem Technologie-

Sektor:  

Homeoffice, Videokonferenzen und gemeinsames digitales Ar-

beiten wurden stärker denn je zuvor zu einer Notwendigkeit für 

viele von uns. Sogar Chefs der alten Schule, die bisher ihre 

Leute täglich um sich haben wollen, lernen mit großer Ge-

schwindigkeit dazu.  

Das wird eine Welle werden, die alle öffentlichen und nicht-

öffentlichen Bereiche erfasst.  

Ich bin mir sicher, dass wir auch nach der Krise ein weiterhin 

großes Interesse an entsprechenden Produkten und damit ei-

nen Markt haben werden.  

Die Anbieter können ein echtes Gewicht in die Waagschale 

werfen, wenn ihre Lösungen im Sinne von privacy by design 

und privacy by default datenschutzfreundlich ausgestaltet wä-

ren.  
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Lassen Sie mich an dieser Stelle ein paar Anmerkungen zur 

sog. „Corona-Warn-App“ machen: 

Diese ist nämlich der Beleg, wie ein datenschutzfreundliches 

Produkt, in dessen Entwicklung eine Datenschutzaufsichtsbe-

hörde von Beginn an miteingebunden wurde, zu einem Erfolg 

geworden ist. 

Mittlerweile zählen wir fast 18 Millionen Nutzerinnen und Nut-

zer. Mehr als in allen anderen europäischen Ländern zusam-

men. Eine Zahl, mit der die wenigsten realistisch gerechnet ha-

ben. Ein nicht unwesentlicher Grund für diese Zahlen ist die 

hohe Akzeptanz des Produktes, das Vertrauen in das Produkt. 

Eine Lehre daraus: Sowohl in der Forschung als auch bei der 

Nachverfolgung von Kontakten sind transparente Lösungen er-

folgreich , die individuelles Tracking und eine spätere Re-

Personalisierung ausschließen.  
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Es bleibt aber bei der technischen Abhängigkeit der Warn-

App von den Smartphone-Systemen von Apple und 

Google.  

Diese versichern, die Daten ausschließlich zweckgebunden und 

datenschutzkonform zu verarbeiten.  

Hier müssen die Aufsichtsbehörden genau hinzuschauen.  

Bei einem Verstoß käme das maximale Bußgeld nach der     

Datenschutzgrundverordnung in Betracht. Also vier Prozent des 

weltweiten Jahresumsatzes des jeweiligen Konzerns. Bei Apple 

waren dies zuletzt 260 Milliarden US-Dollar. Wir sprechen also 

über ein potenzielles Bußgeld von über 10 Mrd. US-Dollar. 

Diese scharfen Sanktionsmöglichkeiten wiederum verdanken 

wir der DSGVO. Diese ermöglicht zudem eine rechtmäßige 

Verarbeitung von sensiblen Gesundheitsdaten. Damit steht der 

Datenschutz steht weder der Forschung im speziellen, 

noch der Pandemiebekämpfung allgemein entgegen. 
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III. Der Evaluierungsbericht der EU-Kommission 

 

1. Positive Gesamtbewertung der DSGVO durch die KOM 

 

Die EU-Kommission hat in ihrem Evaluationsbericht vom 24. 

Juni 2020 eine positive Einschätzung vorgenommen.  

Sie hat aber zugleich wichtige Akzente für eine Optimierung ge-

rade auch der Kontrollprozesse gesetzt. Für diese Doppelbot-

schaft bin ich dankbar.  

 Die Bürgerinnen und Bürger wurden in ihren Rechten ge-

stärkt. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Wi-

derspruch und Datenübertragbarkeit. 

 Bessere Transparenz der Datenverarbeitung.  

 Ein europäisches Governance- und Durchsetzungssystem.  

Bemerkenswert ist die Einschätzung der Kommission, dass Un-

ternehmen zunehmend eine Compliance-Kultur entwickeln.  
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Ein weiterer großer Verdienst der DSGVO besteht darin, 

dass die Menschen zum Thema Datenschutz wesentlich 

sensibler geworden sind als zuvor. 

Aktuell haben 69 % der über 16-Jährigen in der EU von der Da-

tenschutz-Grundverordnung und 71 % der Gesamtbevölkerung 

von ihrer jeweiligen nationalen Datenschutzbehörde gehört. 

Dies geht aus einer Umfrage der Agentur der Europäischen 

Union für Grundrechte hervor.  

 

2. Herausforderungen bleiben 

Ich bin froh darüber, dass die Kommission der Versuchung wi-

derstanden hat, angesichts vielfältiger Angriffe auf die DSGVO 

von interessierter Seite eine Wagenburg zu errichten. Sie sagt 

auch, wo es klemmt. 

Sie hält beispielsweise fest, dass die Harmonisierung in den 

Mitgliedstaaten zunimmt. Es bleibe aber eine gewisse Frag-

mentierung, die ständig überwacht werden muss.  
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Das kann ich als Deutschlands Vertreter im Europäischen 

Datenschutzausschuss nur betätigen! 

Der Kommission und auch den Aufsichtsbehörden ist völlig klar, 

dass die DSGVO in bestimmten Bereichen durchaus eine 

Herausforderung ist.  

Gerade kleinere Unternehmen erleben die DSGVO teilweise als 

eine schwierige Operation. 

Ich denke, dass diese Schwierigkeiten in Ihrem Berufsall-

tag eine wichtige Rolle einnehmen, meine sehr geehrten 

Damen und Herren. 

Unterschiedliche datenschutzrechtliche Regelungen gestaffelt 

nach Betriebsgröße sind keine Lösung. Diese Forderung ist 

nachvollziehbar, aber nicht zielführend. 
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Auf Grund des risikobasierten Ansatzes lassen sich allein auf 

die Größe von Unternehmen keine Ausnahmen von der DSG-

VO stützen. Das macht es für Startups, Handwerker, kleine 

Gewerbetreibende und Vereine nicht leichter.  

Ich teile aber nachdrücklich das Verlangen der Kommissi-

on an die Aufsichtsbehörden, für diese Unternehmens-

gruppen weiter Hilfestellungen anzubieten.  

 

3 .Die positive Rolle der Aufsichtsbehörden 

Auch die Datenschutzbehörden nutzen – neben der Beratung - 

ihre erweiterten Abhilfebefugnisse.  

Das geht von Verwarnungen und Verweisen bis hin zu Buß-

geldern; die DSGVO gibt den nationalen Datenschutzbehörden 

die richtigen Instrumente zur Durchsetzung des Datenschutz-

rechts an die Hand.  

Voraussetzung dafür ist aber die angemessene personelle, 

technische und finanzielle Ausstattung. Viele Mitgliedstaaten 
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tun dies bereits, indem sie deutlich höhere Budget- und Perso-

nalzuweisungen vornehmen.  

Zwischen 2016 und 2019 war für alle nationalen Datenschutz-

behörden in der EU zusammengenommen ein Anstieg von 

42 % beim Personalbestand und von 49 % bei der Mittelaus-

stattung zu verzeichnen. Allerdings gibt es hier bei den Mit-

gliedstaaten noch große Unterschiede.  

 

4. Reformbaustelle nationale Datenschutzaufsicht 

Es bestehen jedoch nach wie vor große Lücken in der Daten-

schutzaufsicht, die geschlossen werden müssen. 

Nicht zuletzt wegen der Personalsituation lassen auch nach fast 

zweieinhalb Jahren DSGVO einheitliche und verbindliche da-

tenschutzrechtliche Regelungen in der EU auf sich warten. 

Was Deutschland angeht, liegt seit einiger Zeit ein Antrag des 

niedersächsischen Wirtschaftsministeriums auf dem Tisch, der 
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die Verlagerung der Datenschutzaufsicht für den gesamten 

nichtöffentlichen Bereich auf die Bundesebene fordert. Beklagt 

wird vor allem die fehlende Einheitlichkeit und Verbindlichkeit 

der Entscheidungen der deutschen Aufsichtsbehörden.  

Auch die Datenethikkommission und die Kartellrechtskommissi-

on 4.0 sind für Veränderungen der Datenschutzaufsicht.  

Als Mitglied der Datenethikkommission will ich aber anmerken, 

dass hier primär um die Verstärkung und Formalisierung der 

Abstimmung zwischen den Behörden ging.  

Niedersachsen hat Recht mit der Kritik an der mangelnden Ver-

bindlichkeit der DSK-Beschlüsse. Woher sollte die auch kom-

men, die DSK ist überhaupt kein offizielles Gremium, keine ge-

setzlich verankerte Institution? Um das zu beheben, wäre ein 

bundesgesetzliche Regelung oder ein Staatsvertrag zwischen 

Bund und Ländern nötig.  
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Man könnte aber zumindest ohne großen Aufwand ein Sekreta-

riat der DSK schaffen. So wäre eine optimale Vorbereitung 

auch dann möglich, wenn kleine Datenschutzbehörden den 

Vorsitz der Konferenz oder der Arbeitsgruppen haben.  

Die 18 Datenschutzbehörden sollten sich in ihrer Aufsichtspra-

xis einheitlich an die Beschlüsse, Leitlinien, Orientierungshilfen 

der DSK halten; auch wenn sie selbst überstimmt wurden.  

Und wir müssen in der DSK schneller werden beim Finden 

gemeinsamer Standpunkte. 

 
Ein Beispiel für die Herausforderung: Ich habe es vorrangig 

mit zumeist recht großen Behörden, Großorganisationen wie 

den Krankenkassen und den Unternehmen aus dem Post und 

Telekommunikationsbereich zu tun.  

Die Kollegen aus den Ländern wiederum sind mit kleinen und 

großen Unternehmen aus höchst unterschiedlichen Branchen 

und mit vielen kleinen öffentlichen Verwaltungen befasst.        
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Da fehlte es aber bei Behörden und ihrer Aufsicht an genügend 

Fachpersonal.   

Zu allem Verdruss habe ich hinsichtlich meiner Zuständigkeit für 

Unternehmen aus dem Post- und Telekommunikationsbereich 

nicht einmal die Aufsicht über die gesamte Datenverarbeitung 

dieser Unternehmen.  

Sogar bei diesen einzelnen Unternehmen ist die Verantwortung 

zwischen mir und den Landesbehörden aufgespalten. Das gilt 

beispielsweise bei Fragen des Beschäftigtendatenschutzes o-

der der Videoüberwachung. Und sogar mit der Bundesnetza-

gentur gibt es noch eine Aufteilung der Aufsicht. Das macht es 

intransparenter, langwieriger und uneinheitlicher.  

Innerhalb der Datenschutzkonferenz haben wir mit einer Ar-

beitsgruppe „ Datenschutzkonferenz 2.0“ auf diese Herausfor-

derung reagiert.  
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5. Verbesserung der europäischen Datenschutzaufsicht  

Die Datenschutzaufsicht in der EU hat mit dem Europäischen 

Datenschutzausschuss (EDSA) ein Gremium, in dem wir ver-

bindliche, EU-weit gültige Beschlüsse fassen könnten.  

In vielen eigentlich dringenden Fällen konnten wir dies aber 

noch nicht, weil vor allem die federführenden irischen und lu-

xemburgischen Aufsichtsbehörden bis heute keinen Beschluss-

vorschlag vorgelegt haben. Das betrifft fast alle Beschwerden 

zu Facebook, Google, Amazon und Microsoft.  

Seit über zweieinhalb Jahren warten wir hier auf Vorlagen der 

Kollegen aus Dublin und Luxemburg und es ist in keinem einzi-

gen relevanten Fall absehbar, wann wir einen Beschlussvor-

schlag bekommen.  

Das macht den EDSA zu einer „lame duck“. 
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Das Schrems-II-Urteil und die 101 Beschwerden von NYOB 

sind nun Risiko und Chance für den EDSA zugleich.  

Die am 18. August 2020 bei den Aufsichtsbehörden eingereich-

ten 101 Beschwerden wenden sich nicht gegen Google und 

Facebook selbst, sondern gegen Firmen, die Google Analytics 

und Facebook Connect integrations nutzen. In Deutschland be-

treffen die Beschwerden übrigens acht Unternehmen.  

Dadurch können bzw. müssen sich nun die Aufsichtsbehörden 

der einzelnen Mitgliedstaaten eigenständig der Beschwerden 

annehmen, ohne auf eine Grundsatzentscheidung aus Irland 

angewiesen zu sein.  

Da den Beschwerden ein einheitliches Problem zu Grunde liegt, 

muss es eine europäische Grundsatzabstimmung geben. Die 

Ergebnisse der Prüfung in Spanien sollten am Ende nicht von 

denen in Deutschland oder Schweden abweichen.  
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Gelingt es dem EDSA an diesen Fällen die Funktionsfähigkeit 

der DSGVO und des Kohärenzmechanismus zu bestätigen, 

wird dies ein Meilenstein sein, der die Zusammenarbeit im 

EDSA dauerhaft verbessern könnte.  

Gelingt es hingegen nicht, wäre dies im schlimmsten Fall der 

Anfang vom Ende des EDSA in seiner jetzigen Form. Ich werde 

jedenfalls alles tun, um diesen Meilenstein zu erreichen und ich 

weiß dabei viele meiner Kolleginnen und Kollegen aus den eu-

ropäischen Aufsichtsbehörden auf meine Seite. 

Damit es dazu – losgelöst von den aktuellen NOYB-

Beschwerden - nicht kommt, bin ich fest davon überzeugt, dass 

wir einen grundlegenden Reformationsbedarf beim One-Stop-

Shop haben.  

Wichtige Fälle sollten direkt dem EDSA zugeteilt werden, 

der dafür eine Arbeitsebene bekommt, wo diese Fälle 

schnell und auf Basis eines europäischen Verfahrens-

rechts geklärt werden.   
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IV. Lücken im Evaluierungsbericht 

Bei aller Übereinstimmung mit dem positiven Bewertungen wie 

auch den Reformvorschlägen der Kommission in ihrem Evaluie-

rungsbericht:  

Gerne hätte ich Aussagen zu einigen wichtigen Fragen wie dem 

Thema Scoring und Profiling gehört. Ich möchte damit eigent-

lich nicht bis zum nächsten Evaluierungsbericht im Mai 2024 

warten müssen.  

1. Profiling 

Moderne Datenverarbeitung ermöglicht das Anlegen, die Aus-

wertung und Analyse ungeheurer Datenmengen aus ver-

schiedensten Kontexten.  

Selbstlernende Algorithmen eröffnen immer neue Möglichkei-

ten, das Verhalten von Menschen vorherzusagen und sogar zu 

steuern.  
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Die Verarbeitung ihrer Daten kann Betroffenen nützen, aber 

auch erheblich schaden. Denn beim Profiling geht es nicht nur 

– wie oft angenommen – um wirtschaftlichen Nutzen im Ver-

hältnis zu einzelnen Personen.  

Profiling wird unter anderem eingesetzt um zu entscheiden, 

wem welche Wahlwerbung gezeigt wird. Gerade mit Blick auf 

die anstehende Bundestagswahl im kommenden Jahr und die 

Erfahrungen aus der letzten und aktuellen Präsidentschaftswahl 

in den USA ein Thema mit weitreichenden gesamtgesellschafts-

relevanten Auswirkungen. 

Die DSGVO enthält zwar eine Definition des Profilings in Art. 4 

Nr. 4 und das Verbot reiner automatisierter Entscheidungsfin-

dung in Art. 22. Sie bleibt aber letztlich vage und lückenhaft.  

Rechtlich auf dem Stand von 1995. Technisch auf dem Stand 

der 1980er Jahre. 

Da hätte ich mir ein klares Wort der Kommission ge-

wünscht.  
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Wir brauchen eine europäische Verschärfung des geltenden 

Rechtsrahmens, um die Menschen vor Manipulation und Dis-

kriminierung wirkungsvoll zu schützen. 

Meine Haltung wird von der Konferenz der Datenschutzbeauf-

tragten ebenso geteilt wie von der Datenethikkommission.  

Die vorhandenen Regelungen der DSGVO sollten sich bereits 

auf die Bildung von Profilen erstrecken und nicht nur auf 

die automatisierte Entscheidungsfindung, die in der Praxis um-

gangen wird. 

Deshalb sollte bereits das Profiling als solches dem Verbot 

mit Erlaubnisvorbehalt des Art. 22 DSGVO unterstellt wird.  

Zudem müssen die Betroffenen generell ein Recht auf aussa-

gekräftige Informationen haben, wenn Profilbildung stattfindet.  

 
Große Sympathie habe ich auch für den Ansatz der Daten-

ethikkommission.  

Danach sollen verschiedene Formen der algorithmenbasierten 

Entscheidung – und damit unter anderem  auch des Profilings – 



 

 

28 

 

anhand ihres Risikopotentials klassifiziert und reguliert 

werden.  

Das richtet sich etwa nach dem Einsatzzweck und der Sensibili-

tät der Daten. 

In jedem Fall steht der europäische Gesetzgeber vor der Auf-

gabe, der ungehemmten Nutzung personenbezogener Daten 

zur Profilbildung effektive Grenzen zu setzen. 

 

 
2. Weitere offene Punkte im KOM-Bericht 

Lassen Sie mich eine weitere Reformbaustelle im laufenden 

Evaluierungsprozess herausgreifen:  

Die maßvolle Entbürokratisierung statt Kahlschlag bei den 

Bürgerrechten. 

Ich denke, dass diese Punkte hier in der Runde besonders inte-

ressieren dürften. 
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Die Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern und auch mich 

erreichen immer wieder Beschwerden über den bürokratischen 

Aufwand durch die DSGVO.  

Ich sehe durchaus Bereiche, in denen sich der bürokrati-

sche Aufwand reduzieren lässt, ohne gleichzeitig den Da-

tenschutz zu beschneiden.  

Ich denke an die Informationspflichten, die gerade für kleine 

Unternehmen und Vereine einen maßgeblichen Mehraufwand 

im Vergleich zum alten Datenschutzrecht mit sich bringen.   

Ich wehre mich aber gegen jeden Kahlschlag:  
 

Die Informationspflichten der Art. 13 und 14 DSGVO sind ein 

Kernstück der DSGVO.  

Transparenz ist zum einen die Voraussetzung für die Aus-

übung der Betroffenenrechte. Zum anderen ist das Wissen dar-

über, wer welche meiner Daten zu welchen Zwecken verarbei-

tet, auch ein Wert für sich.  
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In einer digitalen Umgebung sind diese Informationspflich-

ten regelmäßig gut erfüllbar.  

Die Informationen können grundsätzlich in elektronischer Form 

zum Zeitpunkt der Erhebung bereitgestellt werden.  

 
Bei nicht digitalen Sachverhalten führt jedoch das Erfordernis 

der Information zum Zeitpunkt der Erhebung gemäß Art. 13 DS-

GVO zu praktischen Zweifelsfragen. 

Bei mündlichen oder telefonischen Kontakten im geschäftlichen 

Bereich ist es lebensfremd zu erwarten, dass der Verantwortli-

che umfassende Datenschutzinformationen erteilt. Bei Aufnah-

me einer Bestellung, der Entgegennahme einer Visitenkarte 

oder dem Notieren eines Termins wird er keine Rechtsgrundla-

ge für diese Handlungen benennen oder über die zuständige 

Datenschutzaufsichtsbehörde, Auskunfts-, Beschwerde- und 

sonstige Betroffenenrechte informieren.  
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Eine solche Kaskade von Informationen würde auf Unverständ-

nis der Betroffenen stoßen. 

Akzeptanz für den Datenschutz im Alltag sieht anders aus.  

Wir haben uns in der DSK erfreulicherweise auf einen recht 

weitgehenden Reformvorschlag verständigt:  

Die Informationspflichten sollen danach in bestimmten Fäl-

len nur noch auf Verlangen der betroffenen Person erfüllt 

werden müssen.  

Das gilt vor allem bei einer Datenverarbeitung, die der Be-

troffene erwarten muss und bei der keine besonderen      

Risikofaktoren vorliegen.  

 
Was die Informationspflichten angeht, möchte ich abschließend 

noch auf den sogenannten Mehrebenenansatz („layered ap-

proach“) hinweisen, der vom Europäischen Datenschutzaus-

schuss in seinen Leitlinien zur Transparenz vorgesehen ist.  
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Diese Möglichkeit einer stufenweisen Erfüllung der Informati-

onspflichten über mehrere Ebenen ist zwar in der DSGVO nicht 

ausdrücklich erwähnt, aber sinnvoll und praxistauglich.    

Ich sehe kein wirkliches datenschutzrechtliches Problem, wenn 

bei einem telefonischen Erstkontakt mit einer betroffenen Per-

son nicht die gesamte Datenschutzerklärung, sondern nur die 

wichtigsten Informationen zur Verfügung gestellt werden.  

Hier dürfte es doch genügen, auf die Abrufbarkeit der gesamten 

Erklärung im Internet oder eventuell auf eine separat vom Band 

abrufbare Datenschutzerklärung mit Hinweis auf die Betroffe-

nenrechte zu verweisen.  

Auch ein symbolhaftes Hinweisschild bei der Videoüber-

wachung mit Angabe eines Links zur ausführlichen Daten-

schutzerklärung fällt unter den Mehrebenenansatz.  
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V. Schlussbemerkung 

Ich möchte Sie zum Abschluss bitten: 

Schützen Sie die DSGVO vor der Abrissbirne derer, denen Da-

tenschutz schon immer ein Dorn im Auge war und die jetzt in 

der Krise versuchen, den Schutz der Menschen in einer zu-

nehmend digitalisierten Welt beiseite zu räumen.  

Weisen Sie bitte Angriffe auf das neue europäische Gesetzes-

werk energisch zurück.  

Verweisen Sie dabei als Fachjuristinnen und Fachjuristen in ih-

ren Unternehmen mit Selbstbewusstsein auf die nationalen und 

internationalen Erfolge des neuen europäischen Rechts, dass 

in immer mehr Weltregionen zur Blaupause wird.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


